
 
 
 
 
 

 
Antrag auf Anerkennung als 

FachpsychologIn für Verkehrspsychologie FSP 
 

 
 
 
Wir bitten Sie, den Antragsbogen sorgfältig auszufüllen und die entsprechenden 
Belege mit einer Nummer zu versehen, identisch mit jener im Antragsbogen. 
Es versteht sich von selbst, dass ein Beleg jeweils nur für eine Rubrik, also nicht 
mehrfach, verwendet werden darf. 
 
Konsultieren Sie das Curriculum im Sinne einer Wegleitung! 
 
Wir bitten Sie ausserdem, die Formulare und Belege als einzelne Blätter 
einzureichen, da alles kopiert werden muss. (keine Ordner, Bostichklammern, 
Mappen, etc.) 
 
 
Gemäss FSP-Regelung zur Verleihung von FSP-Fachtiteln beträgt die Gebühr  
Fr. 1‘000.- und beinhaltet die Prüfung des Antrages sowie die mündliche Prüfung 
und das Zertifikat „FachpsychologIn für Verkehrspsychologie FSP“. 
 
 
Senden Sie bitte Ihre Unterlagen an den 
 
 
 
AWB, Ausschuss für Weiterbildung 
Herr Andreas Widmer 
Marktgasse 34 
4600 Olten 
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Ich beantrage die Anerkennung als 
Fachpsychologe/Fachpsychologin FSP für Verkehrspsychologie in folgendem  

Spezialgebiet:  
 

 Diagnostik 

 Intervention 
 Forschung 

 
 
Personalien: 
 

Name 
 

 

Vorname 
 

 

Titel 
 

 

Geburtsdatum 
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Adresse privat  

Strasse, Nummer  

Postleitzahl, Ort  

Telefon  

Mobile  

Fax  

E-mail  

  

  

Adresse Geschäft / 
Praxis / Institution  

 

Name  

Strasse, Nummer  

Postfach  

Postleitzahl, Ort  

Telefon  

Mobilfon  

Fax  

email  

  

  

Korrespondenzadresse  

  

  

telefonische 
Erreichbarkeit: wo und 
wann? 
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1. Wissenschaftliche Grundausbildung 

Abschluss des Psychologiestudiums an der Universität  

Datum  

Ordentliches Mitglied der FSP seit  

 

2. Weiterbildung 
2.1. Fachspezifische Fort- und Weiterbildung (mind. 200 Stunden, inkl. 80 Stunden 
Grundlagen) (vgl. Kap. 4.1). Gilt für alle drei Spezialgebiete. 
 

Inhalt Stunden. Beleg Nr.  

   

   

   

 
 
2.2. Psychologische Tätigkeit, welche für die verkehrspsychologische Tätigkeit 
relevant ist (je nach Spezialgebiet; Diagnostik, Intervention oder Forschung). 
Mindestens 500 Stunden bei mind.  2 Jahre Vollzeittätigkeit (vgl. Art 4.2.) 
 

Institution (Name und 
Ort) 

Funktion / Tätig-
keitsfeld 

in % von bis Dauer 
JJ/MM          

Beleg 
Nr. 

       

       

 

Spezialgebiet Diagnostik (Kap. 4.2.) 
Testdiagnostik, Gutachten (schriftliche Arbeiten wie Fallbeschreibungen, Anzahl 
Gutachten , etc.)  

Inhalt Stunden Beleg Nr. 

   

   

   

   

   

   

 

Spezialgebiet Intervention (vgl. Art. 4.2.; Selbsterfahrung Kap. 5.) 
Einzel und Gruppe (separate Auflistung entfällt, falls Sie im Besitz des Zertifikates 
‘FachpsychologIn für Psychotherapie FSP’ sind und den Fachtitel) 

Inhalt Stunden Beleg Nr. 
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Spezialgebiet Forschung (vgl. Art. 4.2.) 
 

Institution, Name und Ort Dissertation Titel: Erststellungs-
datum 

Beleg Nr. 

 
 
 

   

 

Supervision (Art. 5) (100 Stunden) 
Einzel und Gruppe (auch Intervision mit festem Setting) (separate Auflistung 
entfällt, falls Sie im Besitz des Zertifikates ‘FachpsychologIn für Psychotherapie 
FSP’ sind und den Fachtitel für das Spezialgebiet Intervention beantragen) 

Supervisor- / in Stunden Beleg Nr. 

   

   

   

   

Nachbardisziplinen 

 Stunden Beleg Nr. 

   

   

   

   

   

 
 
Mit der Unterzeichnung anerkennt der / die Unterzeichnende, dass sich die AWB 
der VfV das Recht vorbehält, zusätzliche Informationen bei Arbeits- und 
Auftraggebenden und Ausbildungsinstitutionen einzuholen. 
 
 
Ort und Datum        Unterschrift
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0it meiner 8nterschrift Eestltige ich die 5ichtigkeit aller Informationen soZie die 
(chtheit der eingereichten 'okXmente


